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§ 1 Oö. VLLEK § 1
 Oö. VLLEK - Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die Oö.

Lebensrettungsmedaille und die Oö. Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsatz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Die Oberösterreichische Lebensrettungsmedaille ist kreisrund und hat einen Durchmesser von 35 mm. Sie zeigt auf

der Vorderseite das oberösterreichische Landeswappen und trägt auf der Rückseite, eingerahmt von einem einfachen

Rautenmuster, die Aufschrift „Dank des Landes Oberösterreich für Lebensrettung“. Die Verbindung mit dem Band wird

durch eine geprägte Öse und einen schmalen Ring hergestellt. Das Band ist 35 mm breit, weiß und rot gespalten, mit

einem beiderseits je 1 mm breiten roten bzw. weißen Vorstoß.

In Kraft seit 14.03.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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